
 

 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
 - 71 - / - FB- 01 - 
 

 

Bremen, 19.03.2019 
 
Telefon: 361-10389  (Herr Lecke-Lopatta) 
 361-2640 (Frau Brünjes) 
 361-4136 
 
Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Landwirt-
schaft (S) 
 
Vorlage Nr. 19/599 (S) 
Tagesordnungspunkt 
 

 
 
 

D e p u t a t i o n s v o r l a g e  
f ü r  d i e  S i t z u n g  d e r  D e p u t a t i o n  

f ü r  U m w e l t ,  B a u ,  V e r k e h r ,  S t a d t e n t w i c k l u n g ,  
E n e r g i e  u n d  L a n d w i r t s c h a f t  ( S )  

 
 
Flächennutzungsplan Bremen 
10. Änderung 
- Bremen-Hemelingen (Gewerbegebiet Hansalinie) 
(Bearbeitungsstand: 25.02.2019) 
 
 Planaufstellungsbeschluss 
 
 
I. Sachdarstellung 
 
A) Problem 

 
Die Gewerbeflächen an der Hansalinie werden seit Anfang 2000 abschnittsweise auf 
Grundlage des durch den Senat beschlossenen „Rahmenplan Gewerbepark Hansalinie“ 
erschlossen und bebaut. In der Umsetzung befindet sich aktuell die 2. Erweiterungsstufe 
(B-Plan 2447). Die Erschließung dieser Flächen ist nahezu abgeschlossen. 
Die Flächen sind insbesondere von Betrieben aus der Automobilbranche und mit hohem 
Flächenbedarf stark nachgefragt. Es ist davon auszugehen, dass diese Nachfrage anhal-
ten wird, so dass in absehbarer Zeit voraussichtlich keine größeren Flächen mehr zur Ver-
fügung stehen. Um das Angebot an Grundstücken bedarfsgerecht zu erweitern, sollen die 
im Flächennutzungsplan dargestellten, jedoch bisher noch nicht erschlossenen gewerbli-
chen Bauflächen (Baustufen 3 bis 5) daher zu zwei größeren Bauabschnitten zusammen-
gefasst werden. 
 
Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die Sandentnahme zur notwendigen flächenhaften 
Aufhöhung des Gebietes, aufgrund der mittlerweile besseren Kenntnisse über die geologi-
schen Verhältnisse an anderer Stelle im Gebiet erfolgen sollte. Damit zusammenhängend 
ist es erforderlich, die durch die Sandentnahme entstehenden großen Wasserflächen 
ebenfalls entsprechend neu zu positionieren.  
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B) Lösung 

 
Änderung des Flächennutzungsplanes Bremen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) für 
den hier vorgelegten Änderungsbereich. 

 
1. Entwicklung und Zustand 

 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Hemelingen in den Ortsteilen Arbergen und 
Mahndorf. Es liegt zwischen der Bundesautobahn A 1 und der Weser und ist Teil des 
Gewerbeparks Hansalinie. 
Die Größe des Plangebietes beträgt rd. 277 ha. 
Naturräumlich ist das Plangebiet der Wesermarsch zuzuordnen (Naturraum Weser-Aller-
Aue). Prägend sind Ackerflächen und Grünland sowie teilweise Heckenstrukturen ent-
lang von Entwässerungsgräben. Teile des Änderungsbereiches des Flächennutzungs-
plans liegen innerhalb eines großflächigen Landschaftsschutzgebietes (Verordnung vom 
02.07.1968). 

 
 

2. Geltende Darstellungen 
 
Der Flächennutzungsplan Bremen stellt für den Änderungsbereich „Gewerbliche Bauflä-
chen“, „Grün- und Wasserflächen“, eine Grünverbindung, Windkraftanlagen (Zwischen-
nutzung) sowie „Flächen für die Landwirtschaft“ gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB dar. 
 
 

3. Planungsziele und Erforderlichkeit der Flächennutzungsplanänderung 
 
Das Gewerbegebiet Hansalinie war ursprünglich in wesentlichen Teilen auf kleinere bis 
mittlere Flächen- bzw. Betriebsgrößen ausgerichtet. Die aktuell erheblich verstärkte 
Nachfrage durch Betriebe mit Logistik- und Zuliefererfunktionen, insbesondere für das 
Mercedes-Benz Werk Bremen, erfordert jedoch Grundstückszuschnitte für größere Be-
triebsstrukturen sowie ein entsprechend ausgelegtes Erschließungsnetz. Die noch aus-
stehenden Bauabschnitte sollen aus diesem Grunde neu organisiert werden, so dass be-
darfsgerecht und relativ zeitnah benötigte Flächenpotentiale bereitgestellt werden kön-
nen. Die bisher im Flächennutzungsplan dargestellten drei Bauabschnitte sollen daher 
zu zwei größeren Einheiten zusammengefasst werden.  
 
Eine wichtige Vorgabe der seinerzeitigen Planung war eine möglichst gute Durchlässig-
keit sowie Gliederung des Gewerbegebietes durch „grüne Korridore“ als Verbindung zwi-
schen den bebauten Ortslagen und dem Weserraum. Es hat sich in den vorherigen Bau-
abschnitten herausgestellt, dass es vorteilhaft ist, größere zusammenhängende Grünver-
bindungen an bereits vorhandenen Wegeführungen und Autobahnquerungen zu schaf-
fen. Durch die Neuordnung der Bauabschnitte soll die Lage der Grünflächen daher ent-
sprechend angepasst und hinsichtlich ihrer Verbindungsfunktion optimiert werden.  
 
Aufgrund der mittlerweile detailliert vorliegenden geologischen Kenntnisse ist es zweck-
mäßig, die notwendige Sandentnahme zur Aufhöhung der Areale an anderen Stellen im 
Gebiet vorzunehmen als ursprünglich geplant. Die Lage der Sandentnahmeseen, die 
später dem Naturschutz und der Erholung dienen sollen und als große Wasserflächen 
innerhalb der Grünflächen fungieren, ist daher ebenfalls entsprechend neu darzustellen. 
 
Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bestand die Einschätzung, dass eine 
Windkraftnutzung nur vorübergehend vorgesehen werden kann. Im weiteren Verfahren 
ist zu prüfen, wie weit Teile der Zwischennutzung Windkraft auch weiterhin möglich sind, 
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ohne dass eine Einschränkung der gewerblichen Entwicklung erfolgt. Die Vereinbarkeit 
von Windenergienutzung in den dargestellten Vorrangflächen und der geplanten gewerb-
lichen Nutzung wird Untersuchungsgegenstand der verbindlichen Bauleitplanung wer-
den.  
 
Der angestrebte neue Zuschnitt der Gewerbeflächen betrifft auch das südlich gelegene 
Landschaftsschutzgebiet. In der Summe soll es nicht zu einer Verringerung der Flächen, 
sondern nur zu anderen Zuschnitten und Grenzen kommen. 
 
 

 
4. Umweltprüfung 
 

Im weiteren Verfahren zur 10. Flächennutzungsplanänderung wird ermittelt, ob bzw. 
welche Umweltauswirkungen mit der Planung verbunden sind; die Ergebnisse werden 
in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet.  
 
 

C) Finanzielle Auswirkungen / Genderprüfung 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

 
Keine. 
 

2. Genderprüfung 
 
Im Zuge des Änderungsverfahrens werden mögliche unterschiedliche Auswirkungen 
auf alle Geschlechter betrachtet. Eine abschließende Prüfung erfolgt im Rahmen des 
Änderungsverfahrens. 

 
 

D) Abstimmungen 
 

Die Vorlage wurde mit dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen abgestimmt. 
Der Planentwurf wird im weiteren Verfahren mit den Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange abgestimmt. 
 
Dem Ortsamt Hemelingen wurde die Deputationsvorlage gemäß der Richtlinie über die 
Zusammenarbeit des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit den Beiräten und Orts-
ämtern in der Fassung vom 17. November 2016 übersandt. 
 
 

II. Beschlussvorschlag 
 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft 
fasst den Beschluss, dass für den im Übersichtsplan zur 10. Flächennutzungsplanände-
rung bezeichneten Bereich die Darstellungen des Flächennutzungsplanes Bremen geän-
dert werden sollen (Planaufstellungsbeschluss). Die Planung soll im Grundsatz die in der 
Deputationsvorlage enthaltenen Ziele und Zwecke verfolgen. 
 
 

Anlage 
Übersichtsplan zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes Bremen 
(Bearbeitungsstand: 25.02.2019) 
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10. Änderu ng 
 
 
Bremen - Hemelingen 
(Gewerbegeb iet Hansalinie) 
 
 
 
 
(Bearbeitu ngsstand: 25.02.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üb ersic h tsplan       M. 1 : 15.000 
 
  
   Für Entwu rf u nd Au fstellu ng 
   Der Senator für Umwelt, Bau  u nd Verkeh r 
   Fac h b ereic h  Bau  u nd Stadtentwic klu ng     
   Bremen,    
         Senatsrat 
 
Dieser Plan h at der Depu tation für Umwelt, Bau , Verkeh r, Stadtentwic klu ng, Energ ie u nd 
Landwirtsc h aft (S) bei ih rem Planau fstellu ngsbesc h lu ss vom … … … … … … … .vorgelegen. 
Bremen, … … … … … … … … … …  
 
 
 
   Vorsitzender     Senator 
 
Bekanntmac h u ng gemäß § 2 Bau gesetzb u c h  du rc h  Bereitstellu ng im Internet 
am… … … … … … … … … … … … . 
 
 
Bearbeitet: Lecke-Lopatta     Flächennutzungsplan 
Gezeic h net: Hah n 25.02.2019         Bremen 
 
Verfah ren: Brünjes      10. Änderung 

 

Fläc h ennu tzu ng splan Bremen
Au szu g  mit Änderu ngsbereic h 1:15.000
(Stand: 04.12.2014)
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